
Standesamt Bargteheide-Land 
 
Sie haben den Menschen gefunden, mit dem Sie Ihr Leben verbringen wollen? Sie möchten heiraten und haben viele 
Fragen zu diesem Tag? Gerne geben wir Ihnen Informationen und Hinweise zur standesamtlichen Eheschließung. 
 
Unser Standesamt führt Eheschließungen im Trauzimmer im 
Amtsgebäude durch. Auch außerhalb unseres Hauses finden 
Eheschließungen im Schloss Tremsbüttel 
( http://www.tremsbuettel.de ) statt. Die Terminabsprachen für 
die Eheschließungen treffen Sie bitte möglichst frühzeitig 
telefonisch unter 04532/4045-70 mit uns. 
 
Die beabsichtigte Eheschließung ist beim Standesamt, möglichst 
von beiden Partnern persönlich und gemeinsam, frühestens sechs 
Monate vor dem geplanten Eheschließungstermin anzumelden. 
Ggfls. ist die Anmeldung unter Vorlage einer Vollmacht möglich. 
Die Anmeldung dient der Prüfung der Ehefähigkeit in rechtlicher 
Hinsicht und der Ermittlung etwaiger Eheverbote. Zuständig für die 
Entgegennahme der Anmeldung ist der Standesbeamte, in dessen 
Bezirk einer der Eheschließenden einen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
 

 
 

 
 

Zur Anmeldung der Eheschließung sind verschiedene Unterlagen vorzulegen, die sich nach Familienstand und 
persönlichen Umständen unterscheiden. Die folgenden Informationen gelten lediglich für Paare mit deutscher 
Staatsangehörigkeit. 
 
Grundsätzlich benötigen beide Verlobte für die Anmeldung der Eheschließung: 
     einen Personalausweis oder Reisepass, 
     eine Aufenthaltsbescheinigung, ausgestellt vom Meldeamt des Wohnsitzes, 
 
Zusätzlich benötigen Sie wenn Sie noch nicht verheiratet waren: 

- eine beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenbuch, erhältlich bei Ihrem Geburtsstandesamt 
 
 

http://www.tremsbuettel.de/
http://www.bargteheide-land.eu/wwwpub/files/standesamt_formular.pdf


wenn Sie verheiratet waren: 
- eine beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenbuch, erhältlich bei Ihrem Geburtsstandesamt 
- einen Nachweis der letzten Eheschließung(en) (z.B. Eheurkunde und deren Auflösung (z.B. rechtskräftiges 

Scheidungsurteil) 
 
wenn Sie gemeinsame Kinder haben: 

- die Geburtsurkunden der Kinder, 
- ggfls. den Nachweis über die Anerkennung der Vaterschaft 

 
wenn Sie minderjährige (nicht gemeinsame) Kinder haben, für die Sie allein sorgeberechtigt sind: 

- (ggfls.) die Geburtsurkunden der Kinder 
    
Bei weiteren Fragen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Um Wartezeiten zu vermeiden empfehlen wir Ihnen, für 
die Anmeldung der Eheschließung einen Termin mit uns zu vereinbaren. 
 

 
 

 
Ausländische Staatsangehörige oder Deutsche, die im Ausland 
geboren sind, sowie Aussiedler bitten wir zunächst um telefonische 
Kontaktaufnahme unter 04532/4045-70 . Wir beraten Sie dann 
ausführlich, welche Unterlagen Sie für Ihre Anmeldung der 
Eheschließung benötigen. 
 
Die Gebühren für die Prüfung der Ehefähigkeit nach deutschem 
Recht betragen 40 Euro, bei Auslandsbeteiligung 80 Euro. Für eine 
Eheschließung außerhalb der üblichen Öffnungszeiten oder 
außerhalb der Amtsräume fallen zusätzlich 80 Euro an. Weitere 
Kosten für zusätzliche Erklärungen, Urkunden, Stammbuch und 
Schlossmiete können entstehen. 
 
 

Standesamt Bargteheide-Land 
Eckhorst 34 
22941 Bargteheide 
Telefon : 04532/4045-70 
Telefax : 04532/4045-99 


